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An den 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Anton Ben y a 

Parlament 

1010 Wie n 

02503 lAB 

1983 -04- 26 
zu t2522/J 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abge­

ordneten zum Nationalrat Dipl.-Ing. Flicker und Genossen, Nr. 

2522/J, betreffend die Vollziehung der phytosanitären Holzkon­

trolle nach dem Bundesgesetz über Maßnahmen zum Schutz des 

Waldes an1äßlich der Ein- und Durchfuhr von Holz, beehre ich 

mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1: 

§ 3 Abs. 3 des Bundesgesetzes über Maßnahmen zum Schutz des 

Waldes anläß1ich der Ein- und Durchfuhr von Holz, BGBl. Nr. 
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115/1962 ermächtigt, zur Hintanhaltung der Einschleppung 

oder Verbreitung von Forstschädlingen, die Bewilligung an 

Bedingungen zu knüpfen oder mit Auflagen zu verbinden. 

Diese bestehen vor allem in der Vorschreibung, das zur 

Ein- oder Durchfuhr vorgesehene Holz vor dem Verladen 

frei von Holzschädlingen zu machen, und zwar bei Borken­

käfern durch Spritzung und bei Holzbrütern durch Begasung. 

ad 2: 

Im 2. Halbjahr 1982 wurden im Zuge der phytosanitären Holz­

kontrollen nachfolgend angeführte Schädlinge festgestellt: 

Bockkäfer, Borkenkäfer, Rüsselkäfer, Holzwespen. 

Zur Ausstellung von Verbot scheinen kam es wegen 

Bockkäferbefall in 99 Fällen 

Borkenkäferbefall in 280 Fällen 

(Diese beiden Befallsarten traten häufig auch gleichzeitig 

auf, jedoch konnte bei der EDV Auswertung nur eine Befalls­

art berücksichtigt werden), 

Sonstigem Schädlingsbefall 

administrativer Mängel 

ad 3: 

in 14 Fällen 

in 14 Fällen. 

Im Punkt 9 des Spruches des phytosanitären Bewilligungsbe­

scheides ist festgehalten, soferne an der Eintrittstelle vom 

Kontrollorgan festgestellt wird, daß die SChädlingsfreima­

chung vor dem Verladen (gern. Punkt 1 des Bescheides) nicht 

erfolgte, bzw. wirkungslos geblieben ist (Forstschädlings­

befall im lebenden Stadium vorhanden), die erforderliche 
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phytosanitäre Behandlung gern. § 3 Abs. 4 lit. bund § 8 Abs. 1 

und 2 BGBl. Nr. 115/1962 nach Weisung und unter Aufsicht des 

Kontrollorganes vorzunehmen ist. 

Den Kontrollorganen wurde in der Dienstvorschrift eine Auf­

stellung der in österreich zugelassenen Stammschutzmittel 

(Mittel gegen Borkenkäfer) zur Kenntnis gebracht. Sie sind 

jedoch auch darüber informiert, daß diese Mittel in der Regel 

nur zur vorbeugenden Behandlung trockener Fichtenstämme gegen 

rindenbrütende Borkenkäfer vor und zu Beginn des Fluges ein­

gesetzt werden können. Eine Abtötung von sich bereits unter 

der Rinde~ befindlichen Borkenkäfern kann damit im allgemei­

nen nicht erreicht werden. Derzeit ist nur ein einziges Mittel 

zugelassen, das auch zur kurativen Behandlung befallener Fich­

tenrinde angewandt werden kann, wobei ein Bekämpfungserfolg 

jedoch wesentlich von der Rindenstärke abhängt. Bei starkrin­

digem Holz ist ein solcher nicht garantiert. 

Eine Abtötung von Bockkäfern (Larven fressen sich tief in das 

Holz hinein) oder von Holzbrütern ist nur durch Begasung (z. 

B. mit Methylbromid) in einer Dauer von 24 Stunden bei 20° C 

in abgeschlossenen Räumen gewährleistet. 

Da eine Besprühung des Holzes gegen Borkenkäfer mit Stamm­

schutzmitteln aus den o.a. Gründen und insbesondere am Trans­

portmittel (LKW, Waggon) in den meisten Fällen wenig erfolg­

versprechend ist, wird solchen befallenen Transporten der 

Ubertritt auf österreichisches Staatsgebiet durch Ausstellen 

von Verbotscheinen verweigert, ohne daß eine vorherige chemi­

sche Behandlung erfolgte. Eine solche wird nur bei Vorhanden­

sein der technischen Möglichkeiten und 'nur in erfolgversprechen­

den Fällen, wie z.B. bei dünnrindigen Hölzern, wenn diese am 

Transportmittel von allen Seiten zugängig sind oder abgeladen 

und einzeln besprüht werden können, angewandt. 

\ 
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Mit dieser Vorgangsweise werden gleichzeitig die Grenzüber­

trittsteIlen von umweltfeindlichen Giften (Lindan) freige­

halten. 

Eine Bekämpfung von Bockkäfern oder Holzbrütern durch Be­

gasung an der Grenze scheitert an den fehlenden technischen 

Möglichkeiten und an den hohen Kosten und wurde noch nie im 

Zuge der phytosanitären Holzkontrolle durchgeführt. Bei Be­

fall durch diese Schädlinge wird der Grenzübertritt durch 

Ausstellung von Verbotsscheinen immer verhindert, ohne daß 

eine Behandlung vorgenommen wird. 

ad 4: 

Im Straßenverkehr wurde im 2. Halbjahr 1982 in 530 Fällen, 

das waren 20.899 fm, das gänzliche oder teilweise Abladen 

von Holzsendungen angeordnet. In allen Fällen wurde an­

schließend ein Freigabeschein ausgestellt, da kein Befall 

festgestellt wurde. 

Im Bahnverkehr wurden in der zweiten Jahreshälfte 341 Ver­

botscheine ausgestellt, wobei jedoch nur in einem Fall 

(33 fm) ein vorheriges Entladen angeordnet wurde. 

der Grenzübertritt wurde verweigert 
Jahr ' Einfuhrmenge Transporteinheiten =fm 

fm 

1979 1,143.424 102 2.927 

1980 1,526.970 156 5.604 

1981 1,152.565 78 3.171 

1982 1,423.329 549 16.300 

Bei ungefähr gleichbleibender Einfuhrmenge ist die Zahl der 
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zurückgewiesenen HOlztransporteinheiten deutlich angestiegen. 

Ursache dürfte die vermehrte Ein- und Durchfuhr von Holz aus 

SChadholzgebieten sein. 

Der ~.cDrSlli1· ster: 

I ' .. { I \~~ :! I ' I 
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